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1. Änderungssatzung der Verbandssatzung des WAZV „Mittelgraben“ 
 

 

Beschlussvorschlag:  
 
Die Verbandsversammlung beschließt die beigefügte 1. Änderungssatzung der Verbandsatzung des 
WAZV „Mittelgraben“.  
 

 
Beratungsergebnis: 
 

Gremium: Verbandsversammlung: Sitzung am: 18.01.2023 TOP   7 

einstimmig mit Stimmen-
mehrheit 

JA 
 
 

............. 

NEIN 
 
 

............ 

ungültig 
 
 
………… 

lt. Beschlussvorschlag abweich. 
Beschluss 

 
Leiter der Sitzung: Herr Sommerlatte 

 
 
 
 
Verbandsvorsteherin: Für die Richtigkeit: gez. D. Rix 
 
 
 
Vorsitzender der Verbandsversammlung: Einreicher: gez.: Hustig 
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Finanzielle Auswirkungen? 
ja:                                                   nein: X 

 

Problembeschreibung/Begründung: 
 
Aufgrund der künftigen Arbeit mit dem sog. ALLRIS Ratsinformationssystems sind ein paar Änderun-
gen in der Verbandssatzung notwendig. 
 
ALLRIS ist ein umfassendes Sitzungsmanagement- und Gremieninformationssystem. Durch ALLRIS 
sollen die Verwaltungsprozesse im Sitzungsdienst vollständig digitalisiert werden, was zu einer 
nachhaltigen Effizienzsteigerung führt. Insbesondere die Bereitstellung aller Sitzungsunterlagen in 
digitaler Form sind eine erhebliche Erleichterung im Arbeitsprozess. 
 
Zu Ziffer 1.: 
In § 9 Absatz 5 VerbS werden die Worte „an den genannten Orten“ gestrichen, da diese Bezeich-
nung für den Verweis auf § 19 Absatz 4 VerbS nicht zwingend notwendig ist. 
 
Zu Ziffer 2.: 
In § 11 wird zur Anfertigung der Niederschrift ergänzt, dass die Niederschriften der Verbandsver-
sammlung sowie des Verbandsausschusses im Allris-Ratsinformationssystem zur jeweiligen Sitzung 
nach Bestätigung einzusehen sind. 
 
Zu Ziffer 3.: 
§ 12 Absatz 7, wonach sich der Verbandsausschuss eine Geschäftsordnung gibt, kann ersatzlos ge-
strichen werden, da die Einführung einer GPO für den Verbandsausschuss nicht beabsichtigt wird. 
 
Zu Ziffer 4.: 
In § 19 Absatz 3 Satz 2 wird zusätzlich ergänzt, dass Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der 
Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses auf der Internetseite des Zweckverbandes 
(ww.wazv-mittelgraben.de) über das Allris-Ratsinformationssystems veröffentlich wird. 
 
 
Zu Ziffer 5.: 
Regelung zum Inkrafttreten der 1. Änderungssatzung zur Verbandssatzung 
 
Anlagen: 
Beschlussvorlage zur 1. Änderungssatzung (1. ÄndS-VerbS) 
 

 
Änderung/Ergänzung des Beschlussvorschlages 

 
 
 
 

 


